
Kassenzwischenprüfung des BzV Tübingen am 11.6.2011 

Am 11.6. trafen sich die gewählten Kassenprüfer: Stephan Hestermann und Jasenka Wrede, in 
Anbetracht des anstehenden Bezirksparteitages, zur Kassenzwischenprüfung des BzV Tübingen für 
den Zeitraum 19.10.2010 bis vorerst den 11.6.2011. 
Ebenfalls anwesend war der Schatzmeister Christoph Schönfeld, der die elektronische 
Kassenbuchung, die vorhandene Barkasse und die Auszüge der Kreissparkasse vorlegte. 

Da die elektronische Buchführung noch einige bugs zu enthalten scheint, waren hier die Abschlüsse 
aus 2010 nicht als summarischer Übertrag aufgeführt und zuerst 213 Buchungen gelistet, obwohl 
nur 206 sichtbar waren. 
Erst der CSV-Export der Daten und die dort sauber gelisteten  Buchungen ermöglichten den 
Überblick und die exakte Prüfung. 
Es wurden die 206  Buchungen des elektronischen Erfassungssystems mit den vorhandenen 
Quittungen gegen geprüft. 
Alle Ein-Ausgänge bis auf 5 Barabhebungen waren belegt. 
Ein Kontoauszug Nr. 3. fehlte. 
Eine im elektronischen Erfassungssystem fehlende Kontoabschlussbuchung,mit 2,55€, sowie die 
Abbuchungen der Kontokarten, waren dort zwar bilanztechnische aber nicht als Posten einsehbar. 
Auch dieses Manko konnte durch den CSV-Export nachvollzogen und geprüft werden. 

Die Kontoführung 2010 wurde mit einem Wert von 1469,32€ Bestand/Übertrag zum Jahr 2011 
erfasst. 
Die Kontoführung 2011 mit einem Buch-Bestand von 1772,27€. 
Die geprüfte Barkasse wies einen Restbestand von 160,16€ auf. 
Die Prüfung der Belege der Barkasse war lückenlos. 

Der Gesamtbestand des Kontos kann erst summarisch ermittelt  und gegen geprüft werden, wenn 
auch die in Enno Spannagels Verwaltung befindliche Barkasse und die dortigen Bestände und 
Buchungen  geprüft wurden 
Bei den 5 Barauszahlungen mit fehlenden Einzahlungsbelegen handelt es sich um Abhebungen vom 
Geldautomaten: 
500€ am 20.12.2011 
500€ am 29.12.2011 
300€ am 22.2.2011 
175€ am 13.4.2011 
120€ am 27.5.2011 

Nachvollziehbar waren leider nicht gänzlich inhaltlich die Mitgliedsbeitragseingänge, zu denen der 
Schlüssel nicht ausreichte. Was bedeutet, dass so nicht ersichtlich war, ob die gezahlten Beiträge 
auch den tatsächlichen Fälligkeiten entsprach. Es ist nach vorliegenden Unterlagen nicht 
nachvollziehbar, welches Mitglied für welchen Zeitraum welchen Betrag gezahlt hat. Auch die 
Buchung von „geminderten“ Beiträgen muss erraten werden, da die Minderungen nicht je Mitglied 
protokolliert sind. Es ist somit für die Prüfer nicht nachvollziehbar, ob die von den jeweiligen 
Mitgliedern zu zahlenden Beträge tatsächlich vollständig für das laufende Jahr gezahlt wurden. Die 

Kassenführung war laut vorliegender Belege rein rechnerisch nachvollziehbar und sauber 
geführt. 
Wir bitten die fehlenden Belege und die Girokontenbarkassenbuchungen von allen 
Kontobevollmächtigten innerhalb der nächsten 14 Tage bis zum 28.6. nachzureichen, um die 
Zwischenprüfung abschließen zu können und einen Zwischenbericht erstellen zu können. 



Kassenzwischenprüfung des BzV Tübingen am 18.6.2011

Zum 2. Termin trafen sich Christoph und Jasenka zur Nachprüfung der noch 
beizubringenden Belege aus der ersten Prüfung.

Ausstehend waren Kontoauszug Nr.3.
5 Barbuchungen
1, Barkassenbuch von Enno (bereits angemahnt über die BzV-Vorstandssitzung vom 
14.6.)

Der Bericht der Quittungshistorie fängt mit Beleg 3 an:
Der fehlende Kontoauszug Nr. 3 wurde zwiscehnzeitlich angefordert

Die Kasse wurde bis einschließlich Mai auf die fehlenden Belege aus 2010 überprüft.
Alle Belege der Schatzmeisterkase wurden gesichtet.
Für die Buchungen des Paypalkontos sind alle Belege vorhanden.
Der Kontoauszug vom 4. Mai wurde als Ersatzauszug beigelegt
Die Übertragssumme vom 30.4.
Die Spende für den LPT vom 12.6. 2010 wurde an den LV weitregereicht
Von den 5 Barbuchungen von Enno Spannagel konnten 3 in den Folgebuchungen im 
Jahr 2011 aufgefunden werden. 2 Buchungen aus Dezember in Höhe von ins. 100@ 
stehen immer noch aus.
Es wird vereinbart, diese noch mal auff dem nächsten BzVVor einzumahnen und 
Enno schriftlich per Mail aufzufordern, die Barkassenführun g zu den 5 Buchungen 
und die fehlenden Gegenbuchungen innerhalb von 14 Tagen beizubringen.

Da bei der letzten Prüfung Busspendeneingänge auf dem Konto festgestellt wurden, 
die für die ausgefallene Fahr hätten an die Spender zurückgebucht werden müssen. 
Wurden diese 4 Buchungen erneut überprüft; Eingänge vom 10.3., 7.4.,.12.4. 14.10 
auf dem Girokonto.
2 Buchungen konnten inzwischen zurückgezahlt werden 2 stehen noch wegen 
fehlender Kontodaten aus. Es müssen noch  insg.130€ aus  Busspenden an Mitglieder 
als zweckgebundene Spenden zurückgezahlt werden.
Ein Doppelbeleg von Beleg 45 (aus der letzten Prüfung) wurde erneut geprüft und 
wurde auf den laufenden Beleg 53 vom 9.3.2010 geändert, da die Kontenbuchung 
vorliegt.
Bis auf die fehlenden Belege zur Barsiuszahlung vom Dez.2010 ist die Kasse 
einwandfrei geführt und alle anderen Buchungsbelege liegen vor.
 

I. Es sind noch 130€ sachgebundene Spenden an Mitglieder zurückzuzahlen
II. 1000€ Barabhebung durch Enno Spannagel zu belegen



Nachtrag: 
 Inzwischen konnte die Information über den Schatzmeister des LV eingeholt werden, 
dass die fehlenden Wahlspenden des BzV, die mit den Barkassenbuchungen aus 
Dezember  2010 einhergingen, 
am 8.8.2011 auf dem LV Konto eingegangen seien. 

Die Gegenbelege wurden heute von Spephan und Christoph gemeinschaftlich 
nachgeprüft und liegen der Beleghistorie bei. 

Es wird empfohlen, da einige Belege von Enno Spannagel erst in 2011 vorlagen, die 
Entlastung des Vorstandes in 3 Schritten durchzuführen, da die erforderlichen 
Unterlagen zur rechnerischen Entlastung erst am 8.8.2011 gebucht waren und erst 
jetzt  vorgelegt werden konnten. 

Es wird empfohlen die Entlastung des Vorstandes (außer Enno Spannagel)  incl. Des 
Schatzmeisters, der die vorhandenen Belege sauber geführt hat, für das Jahr 2010 zu 
erteilen. 

 Die Entlastung für Enno Spannagel ist in die politische und finanzielle Entlastung 
aufzuteilen und für 2010 und 2011 gesondert zu betrachten. 

Für das Geschäftsjahr 2010 kann aus unserer Sicht nach Prüfung der Kasse 
keine finanzielle Entlastung für Enno erteilt werden! 

Es wird von den Kassenprüfern empfohlen, da zwischenzeitlich alle Ungereimtheiten 
der verzögerten und fehlenden Zahlungen durch Enno Spannagel ausgeräumt und die 
zuletzt noch fehlenden Beträge von ihm im August 2011 ausgeglichen wurden, die 
entsprechende finanzielle Entlastung erst für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen. 

Gez: 
Jasenka Wrede 
Stephan Hestermann 

Eine ausführliche Aufstellung der Kassenprüfung wird dem Protokoll der heutigen 
Sitzung, in handschriftlichem Protokoll aller Prüftermine und als Reinschrift 
beigefügt. 
 
 
Reutlingen, den 10.September 2011  
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